
 

 

Die atomrechtlichen Genehmigungswerte wur-
den deutlich unterschritten. Damit ist eine  
Überschreitung der Dosisgrenzwerte nach  

§ 47 Strahlenschutzverordnung [2] nicht zu 
besorgen. 

 
 
3.2.2.2 Kontrolle der Eigenüberwachung 
 
Die Kontrolle der Eigenüberwachung des Ge-
nehmigungsinhabers wird entsprechend der 
Richtlinie zur Kontrolle der Eigenüberwachung 
radioaktiver Emissionen aus Kernkraftwerken 

[10] vom LUNG als unabhängiger Messstelle 
durchgeführt.  
In die Kontrolle der Eigenüberwachung sind 
einbezogen: 

 
Kamin Nord   I (Abluft Blöcke: 1 / 2) 
Kamin Nord  II (Abluft Blöcke: 3 / 4 und Personenschleuse) 
Kamin Nord III (Abluft Blöcke: 5 / 6) 
Kamin ZAB  (Abluft Zwischenlager für abgebrannten Brennstoff) 
Kamin ZAW (Abluft Zentrale aktive Werkstatt) 
Kamin ZLN  (Abluftstränge WLH 01 und 02) 
Übergabebehälter N I -N III (Kontrollbereichsabwasser Gesamtanlage) 
Maschinenhaussümpfe (Maschinenhausabwasser Blöcke 1 bis 6) 
Übergabebehälter ZLN (Kontrollbereichsabwasser Gesamtanlage ZLN) 

 
Durch den Genehmigungsinhaber werden dazu 
alle Bilanzfilter aus den Probenentnahmesys-
temen der Kamine sowie mengenäquivalente 
Monats-, Quartals- und Jahresmischproben aus  
Übergabebehältern und Maschinenhaussümp-
fen für die Kontrolle der Eigenüberwachung 
bereitgestellt. An den Bilanzfiltern erfolgen  
α- und γ-spektrometrische Einzelnuklidanalysen 

sowie Sr-90-Bestimmungen und an den Was-
serproben γ-spektrometrische Einzelnuklid-
analysen sowie Sr-90-, H-3- und Gesamt-α-Be-
stimmungen. Tabelle 5 zeigt die Anzahl der im 
Rahmen der Kontrolle der Eigenüberwachung 
kontrollierten Proben: 

 

KGR Medium 
Probenzahl 

2002 
Probenzahl 

2003 
Probenzahl 

2004 
Probenzahl 

2005 
Probenzahl 

2006 
Abluft  Aerosole 180 180 60 60 61
Wasser  Abwasser 37 37 25 25 18

ZLN Medium 
Probenzahl 

2002 
Probenzahl 

2003 
Probenzahl 

2004 
Probenzahl 

2005 
Probenzahl 

2006 
Abluft Aerosole 40 40 22 22 22
Wasser Abwasser 17 16 6 9 7

Tabelle 5 
 
 
3.2.3 Immissionsüberwachung am KGR 
 
Die Immissionsüberwachung in der Umgebung 
der kerntechnischen Anlage KGR ergänzt die 
Überwachung der Emissionen. Die Ergebnisse 
der im Berichtszeitraum 2002 – 2006 vom LUNG  
als unabhängiger Messstelle durchgeführten 
Umgebungsüberwachung am KGR sind in An-
hang B in den Tabellen 2 bis 21 zusammenge-
stellt. 
Im Berichtszeitraum 2002 bis 2006 wurde das 
Umgebungsüberwachungsprogramm am KGR 
mehrfach überarbeitet und angepasst.  

Zum 1. Juli 2004 erfolgte eine Anpassung des 
Umfangs der Messungen im Routineprogramm 
zur Umgebungsüberwachung an den in der 
Richtlinie vorgesehenen Umfang.  
Das Störfalltraining wurde seitdem nicht mehr  
an festen Messpunkten durchgeführt, sondern 
an ausgewählten Messpunkten in jährlich 
wechselnden Sektoren in der Umgebung des 
KGR.  
Ab 1. Juli 2006 wurde auf die Messungen zum 
Störfalltraining verzichtet, da der Kenbrennstoff 




